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Homi;;
O wi guet u schòe isch jitze.
wan es liechtligs Liifti giit,
hie am Waldport niderzsitze.
wan di alti lilla stiit.

Richtig, fiiecliti isclit nug d'Arde.
un in große Flacke lit
nug der Schneä. U d'Schatte wärde
ging mig leng um disi Zit.

Aber an'gehns, hie bim Brüni.
gseäscht es Blüemi fürhacho,
gälbs u früntligs wie nes Siini.
Gschou! u d'HasIi Stühe scho! Maria Lauber

An'gehns bald

Hilfe für die Kinder Hollands
Ute holländische Postverwaltung hat zugunsten der durch die

Flutkatastrophe Geschädigten eine Wohlfahrtsmarke mit einem Frankaturwert
von 10 Cent und einem Zuschlag von 10 Cent herausgegeben, nämlich die
ockerfarbene Zehnermarke der Juliana-Serie mit dem schwarzen Aufdruck:
; 1953 / 10 c + 10 / Watersnood.» Dadurch will sie das ihrige an die
Beschaffung der Mittel beitragen, tiie für die Wiedergutmachung der gewaltigen

Schäden erforderlich sind.
Die Pestalozzi-Weltstiftung möchte den Absatz dieser Wohltätigkeitsmarke

durch den Verkauf des von der holländischen Postverwaltung
herausgegebenen offiziellen Ersttagskuverts auch in der Schiveiz fördern und dabei
zugleich die von ihr für die holländische Jugend bereits in die Wege geleitete
Aktion «Blizzard» ergänzen. Das zusätzlich mit der Vignette der Weltstiftung
geschmückte offizielle Kuvert wird durch eine Vertrauensstelle in den
Niederlanden mit der Wohlfahrtsmarke frankiert, von der holländischen Post
mit dem Ersttugs-Sonderstempel versehen und als Drucksache versandt.
Die Pestalozzi-Weltstiftung (Zürich. Seefeldstr. 8. Postscheckkonto VIII 906)
nimmt Bestellungen bei Voreinzahlung von 1 Fr. pro Kuvert entgegen und
leitet sie nach Holland weiter. Der genauen, deutlich geschriebenen
Empfängeradresse braucht lediglich der Vermerk < Hollandhilfe» beigefügt zu werden.

Der Reinerlös dieses Sonderkuverts kommt ausschließlich den von der
\Vassersnot heimgesuchten Kindern Hollands zugute.

Die Weltstiftung gibt auch mit der Wassersnotmarke frankierte und mit
dem Ersttagsstempel versehene Kuverts ab, die unadressiert sind. Sie hat
sich bei tler holländischen Postverwaltung einen gewissen Stock solcher
Sonderkuverts reservieren lassen, über den sie frei verfügt, solange der Vorrat
reicht.

Gespräch am runden l isch
Tagung der Frauenberufsverbände am 31. Januar 1953 in Zürich

Wie bekannt, hat die Internationale Arbeitskonferenz im Sommer 1951
ein Übereinkommen über die «Gleichheit lies Entgelts männlicher und
weiblicher Arbeitskräfte für gleichwertige Arbeit» abgeschlossen. Dieses
Übereinkommen erlangt für die einzelnen Länder V erbindlichkeit, wenn deren
Regierungen es annehmen. Für die Schweiz würde die Ratifikation bedeuten,

daß der Bund bei seinem eigenen Personal den Grundsatz anzuwenden
hätte und Kantone und Privatwirtschaft ebenfalls dazu ermuntern müßte.
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